
Aus den G r ü n d e n :
Nachdem nunmehr durch das Urteil des Obersten 

Gerichts vom 10. Juli 1959 klargestellt worden ist, daß 
zwischen der Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft 
„Arthur Hoffmann“ und den Angeklagten kein Arbeits
rechtsverhältnis bestanden hat, kraft dessen S., W. und 
P. berechtigt gewesen wären, für die von ihnen im 
Rahmen der Bauleitung für den zweiten Bauabschnitt 
geleisteten Arbeiten ein Entgelt zu fordern, stellt sich 
ihre Verhaltensweise als eine Untreuehandlung im 
Sinne des § 29 StEG dar. Alle drei Angeklagten haben 
als Vorstandsmitglieder der AWG die sich für sie er
gebende Rechtspflicht, deren Vermögensinteressen wahr
zunehmen, insofern verletzt, als sie sich für die von- 
ihnen übernommene freiwillige gesellschaftliche Ver
pflichtung einen Gesamtbetrag von 14 300 DM un
berechtigt auszahlen ließen. Dadurch haben sie der 
AWG einen materiellen Schaden in dieser Höhe zu
gefügt; außerdem haben sie einen ideellen Schaden 
verursacht, weil ihre Handlungen das Vertrauen der 
Genossenschaftsmitglieder zum Vorstand der AWG 
beeinträchtigten.

Bei seinem Strafausspruch hat sich das Kreisgericht 
zutreffend davon leiten lassen, daß die Angeklagten 
bisher ihre beruflichen und gesellschaftlichen Pflichten 
ordnungsgemäß erfüllt und der AWG durch ihre teil
weise unermüdlichen Leistungen größere Werte ge
schaffen haben. Deshalb hat die Strafkammer gegen 
die Angeklagten auch zutreffend auf eine bedingte 
Verurteilung erkannt.

Es steht fest, daß von der Vollversammlung kein 
Beschluß über die Auszahlung einer Prämie an die 
Angeklagten gefaßt worden ist. Gleichwohl hat die 
Absicht bestanden, einen solchen Beschluß herbeizu
führen. Dadurch wird aber nicht die Rechtsansicht des 
Obersten Gerichts erschüttert, daß die Angeklagten 
keinen Rechtsanspruch auf Entlohnung für die von 
ihnen geleisteten Arbeiten haben; die Entnahme von 
14 300 DM aus der Kasse der Genossenschaft war daher 
unberechtigt und strafbar.

Auch durch das weitere Vorbringen der Verteidigung, 
daß die Angeklagten die uneingeschränkte Verant
wortung für die Herstellung von 40 Wohnungen gehabt 
hätten, wird die strafrechtliche Beurteilung nicht be
einflußt. Aus der Tatsache, daß ein Werktätiger für 
die von ihm übernommene freiwillige gesellschaftliche 
Verpflichtung eigenverantwortlich in einem bestimmten 
Tätigkeitsbereich beschäftigt wird, erwächst ihm kein 
Rechtsanspruch auf ein Arbeitsentgelt. Gerade die 
Übernahme einer verantwortlichen Tätigkeit im Rah
men einer gesellschaftlichen Verpflichtung ist ein Aus
druck der sich immer mehr durchsetzenden Prinzipien 
des sozialistischen Gemeinschaftslebens und der gegen
seitigen kameradschaftlichen Hilfe.

Aus diesen Gründen waren die Berufungen als un
begründet zurückzuweisen.

Zivil- und Familienrechi
§ 1717 BGB; § 17 MKSchG; §§ 138, 139, 286 ZPO.
1. Im Vaterschafts- und Unterhaltsprozeß eines nächt

ehelichen Kindes erfordert die Pflicht zur Erforschung 
der objektiven Wahrheit, im Wege der Fragepflicht auf 
Ergänzung des Sachvortrages auch dann hinzuwirken, 
wenn es an einer Erklärung des Kindes über die Er
werbsverhältnisse des als Vater in Anspruch genomme
nen Mannes fehlt. Dies gilt auch für Abänderungs
klagen.

2. Ist der als Vater in Anspruch genommene Mann 
Mitglied einer LPG, so muß sich die Prüfung seiner 
Erwerbsverhältnisse auf alle Einkünfte einschließlich 
derjenigen aus Bodenrente, aus eigener persönlicher 
Hauswirtschaft und der Naturalien erstrecken.

3. Die Ehefrau des in Anspruch genommenen Mannes 
genießt hinsichtlich ihres Unterhalts kein Vorrecht vor 
dem nichtehelichen Kinde.

OG, Urt. vom 17. September 1959 - 1 ZzF 31/59.
Durch Versäumnisurteil des Kreisgerichts B. vom 3. Sep

tember 1957 ist der Kläger zur Zahlung einer monatlichen 
Unterhaltsrente von 50 DM an die Verklagte verpflichtet 
worden. Am 7. Februar 1958 erhob er vor dem Kreis
gericht R. Klage auf Herabsetzung des Unterhaltsbeitrages

auf monatlich 25 DM. Zur Begründung trug er vor, daß er 
zum Zeitpunkt des Ergehens des Versäumnisurteils einen 
monatlichen Nettolohn von etwa 300 DM gehabt habe. Seit 
August 1957 sei er Mitglied der LPG „Fortschritt“. Aus der 
überreichten Lohnbescheinigung ergebe sich, daß sein 
monatliches Einkommen seit dieser Zeit nur noch etwa 
180 DM netto betrage. Auf Grund dieses weitaus geringeren 
Verdienstes und unter Berücksichtigung der Tatsache, daß 
er verheiratet sei, sei die verlangte Herabsetzung des 
monatlichen Unterhaltsbeitrags angemessen.

Die Mutter der Verklagten hat beantragt, die Klage ab
zuweisen.

Sie hat geltend gemacht, daß sie verheiratet und nicht 
berufstätig sei. Eigenes Einkommen habe sie nicht. Zudem 
erwarte sie demnächst ihr erstes eheliches Kind und könne 
also durch Geldzahlung nicht zum Unterhalt der Verklagten 
beitragen.

Auf die mündliche Verhandlung vom 10. April 1958 erging 
am 26. April 1958 ein den Anträgen des Klägers entspre
chendes Urteil.

In der Begründung wird ausgeführt: Wie nicht bestritten 
sei, habe der Kläger bei Erlaß des Versäumnisurteils ein 
Einkommen von monatlich 300 DM gehabt. Durch Verdienst
bescheinigung habe er nachgewiesen, daß sein jetziges Ein
kommen bei etwa 180 DM brutto liege. Hinzu komme, daß 
der Kläger jetzt verheiratet sei und für seine Frau mit zu 
sorgen habe. Unter Berücksichtigung aller dieser Umstände 
sei das Gericht zu der Auffassung gelangt, daß eine erheb
liche Verringerung des Einkommens des Klägers eingetreten 
sei. Tatsächlich erhalte er monatlich etwa 160 DM aus
bezahlt. Davon müsse ihm soviel verbleiben, daß er 
mindestens sich selbst erhalten und seine Arbeitskraft, 
auch im Interesse des Kindes, aufrechterhalten könne. Dem 
Anträge des Klägers sei also stattzugeben. Selbst wenn die 
Situation der Verklagten und ihrer Mutter noch ungünstiger 
wäre, könne das Gericht nicht zu einer anderen Auffassung 
gelangen.

Gegen dieses Urteil richtet sich der vom Generalstaats
anwalt gestellte Kassationsantrag, mit dem Verletzung der 
§§ 323, 139 ZPO gerügt wird. Der Antrag hatte Erfolg.

Aus den G r ü n d e n :
In der Deutschen Demokratischen Republik, dem 

Staate der Arbeiter und Bauern, ist die Sorge für das 
Kind eine Pflicht, die seine Eltern dem Staate, der 
Gesellschaft und dem Kinde gegenüber zu erfüllen 
haben. Nichteheliche Kinder haben im Verhältnis zu 
ihren Eltern grundsätzlich die gleiche rechtliche Stel
lung wie eheliche Kinder. Diesen durch die Verfassung 
(Art. 33) verbürgten Schutz der Gleichberechtigung des 
nichtehelichen Kindes zu gewährleisten, sind ins
besondere die Gerichte der Deutschen Demokratischen 
Republik berufen, wenn sie in Prozessen die Vater
schaft festzustellen und über die Verpflichtung gegen
über dem nichtehelichen Kinde zur Gewährung von 
Unterhalt zu entscheiden haben. Zum wirksamen 
Schutz des nichtehelichen Kindes ist erforderlich, daß 
in Prozessen dieser Art der Sachverhalt schnell und 
gründlich geklärt wird. Dabei muß die Entscheidung 
in Übereinstimmung mit der objektiven Wahrheit und 
der Auffassung der werktätigen Bevölkerung stehen, 
da die Klärung des Vater-Kind-Verhältnisses — dazu 
gehört auch die Unterhaltspflicht — für das nicht
eheliche Kind keinesfalls weniger wesentlich und daher 
ebenso ernstzunehmen ist als dies für das eheliche 
Kind gilt (vgl. die Richtlinie Nr. 6 des Plenums des 
Obersten Gerichts vom 29. Juni 1955 — GBl. II S. 264 — 
zu Ziff. I).

Auszugehen ist von dem Grundsatz des § 17 Abs. 2 
des Gesetzes über den Mutter- und Kinderschutz und 
die Rechte der Frau vom 27. September 1950 (GBl. 
S. 1037), wonach sich der Unterhalt des Kindes nach 
der wirtschaftlichen Lage b e i d e r  Eltern zu richten hat.

Daß die vorstehend dargelegten Grundsätze auch 
dann, und zwar besonders streng, zu beachten sind,

■ wenn — wie im vorliegenden Fall — der Vater eines 
nichtehelichen Kindes ohne zeitliche Begrenzung die 
Herabsetzung seiner erst wenige Monate zuvor ge
richtlich geregelten Unterhaltsverpflichtung begehrt, 
bedarf keiner näheren Begründung.

Diesen Erfordernissen ist das Urteil des Kreis
gerichts vom 26. April 1958 in keiner Weise gerecht 
geworden. Das Kreisgericht hätte beachten müssen, 
daß eine Abänderungsklage nach § 323 ZPO nur be
gründet ist, wenn eine wesentliche Änderung der
jenigen Verhältnisse eintritt, die für die Verurteilung 
zur Entrichtung der Unterhaltsrente maßgeblich waren.
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